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1. Änderungsvereinbarung 

zum Vertrag 

zur besonderen Versorgung gemäß § 140a SGB V über eine ärztlich 

verordnete und kontrollierte, app-gestützte Bewegungstherapie 

OrthoHeroBKK Vertrag 

 (im Folgenden kurz: OrthoHeroBKK) 
 
 

zwischen der 
 

BKK VAG Baden-Württemberg 
 

Stuttgarter Straße 105, 70806 Kornwestheim 
(im Folgenden kurz: VAG), 

 

dem 

Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie 
 

Straße des 17. Juni 106-108 
10623 Berlin 

(im Folgenden kurz: BVOU), 
 

der 

Herodikos GmbH 
 

Zum Jadebusen 136, 26316 Varel 
(im Folgenden kurz: Herodikos) 

 
und der 

 
Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg 

 
Albstadtweg 11, 70567 Stuttgart 

(im Folgenden kurz: KVBW) 
 
 

 
(alle gemeinsam nachfolgend kurz: Vertragspartner) 

 

 
 

Präambel 

Hinweis: Die Bekanntmachung erfolgt gem. § 71 Abs. 4 SGB V unter dem Vorbehalt der Nichtbeanstandung durch die 
Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration (Sozialbehörde).
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Zwischen den Vertragspartnern wurde mit Inkrafttreten zum 01.04.2022 ein bundesweiter Vertrag 
zur besonderen Versorgung gemäß § 140a SGB V über eine ärztlich verordnete und kontrollierte, 
app-gestützte Bewegungstherapie geschlossen. Die Vertragspartner sind sich einig, in den 
bestehenden Vertrag Regelungen aufzunehmen, dass ein Abrechnungsdienstleister für die Ärzte 
in den Bundesländern, in denen die KV (noch) nicht beigetreten ist, die Abrechnung der ärztlichen 
Leistungen des Vertrages übernehmen kann. Mit den nachfolgenden Vertragsänderungen tragen 
die Vertragspartner dem Rechnung. 

 
§ 1 

 
Änderungen des Hauptvertrages 

1. In § 1 Absatz 1 in der Aufführung der Anlagen wird Folgendes geändert: 

1.1. Die Bezeichnung der „Anlage C2“ wird in „Anlage C2.1 Teilnahmeerklärung Arzt 
 (Bei Abrechnung über eine teilnehmende KV)“ geändert. 

1.2. Nach „Anlage C2.1“ (neu) wird „Anlage C2.2 Teilnahmeerklärung Arzt (Bei 
 Abrechnung über CONVEMA)“ eingefügt. 

1.3. Nach „Anlage D4“ wird „Anlage D5 Vergütung CONVEMA 
 Versorgungsmanagement GmbH (CONVEMA)“ eingefügt. 

1.4. Die Bezeichnung der „Anlage E“ wird in „Anlage E1 Ansprechpartner und 
 maschinelle Abrechnung Herodikos (App)“ geändert. 

1.5. Nach „Anlage E1“ (neu) wird „Anlage E2 Ansprechpartner und maschinelle 
 Abrechnung Ärzte (CONVEMA)“ eingefügt. 

1.6. Die Bezeichnung der „Anlage F2“ wird in „ Anlage F2.1 Versicherteninformation 
 zum Datenschutz und zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) (Bei 
 Abrechnung über eine teilnehmende KV)“ geändert. 

1.7. Nach „Anlage F2.1“ (neu) wird „Anlage F2.2 Versicherteninformation zum 
 Datenschutz und zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) (Bei Abrechnung 
 über CONVEMA)“ eingefügt 

1.8. Nach „Anlage F2.2“ (neu) wird „Anhang 1 zu den Anlagen F2.1 und F2.2 
 Adressliste Betriebskrankenkassen“ eingefügt. 

1.9. Nach „Anhang 1 zu den Anlagen F2.1 und F2.2 (neu) wird „Anhang 2 zur Anlage 
 F2.1 Liste der zuständigen KVen“ eingefügt. 

2. In § 2 Absatz 1 wird folgender Halbsatz gestrichen: 

„und in den Regionen der jeweils nach § 3a aktuell beigetretenen Kassenärztlichen 
Vereinigungen (siehe Anlage K)“ 

In § 2 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Betriebskrankenkassen“ in „Krankenkassen“ 
geändert. Dem Wort „Krankenkassen“ (neu) wird das Wort „teilnehmenden“ vorangestellt 
und die Worte „(im Folgenden „Krankenkassen“)“ angefügt.  
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In § 2 Absatz 2 Satz 2 wird vor dem Wort „Kassenärztlichen“ das Wort „beigetretenen“ 
und nach dem Wort „Vereinigungen“ die Worte „(siehe Anlage K) sowie der 
komplementäre Abrechnungsdienstleister CONVEMA Versorgungsmanagement GmbH 
(CONVEMA)“ eingefügt.  

3. In § 3 Absatz 1 Satz 1 wird vor dem Wort „Fachärzte“ das Wort „bundesweit“ 
eingefügt.  

In § 3 Absatz 1 wird folgender Satz 2 gestrichen: 

„Teilnehmen können nur Ärzte, deren für sie zuständige KV dem Vertrag beigetreten 
ist.“ 

In § 3 Absatz 1 Satz 2 (bisher Satz 3) wird nach dem Wort „erklären“ das Wort 
„digital“ eingefügt. Aus „C2“ wird „C2.1 oder C2.2“. 
 
In § 3 Absatz 2 Satz 1 werden das Wort „KV“ durch die Worte „teilnehmenden KVen 
sowie CONVEMA regelmäßig“ ersetzt und die Worte „zum Vertragsstart“ gestrichen.   
 
In § 3 Absatz 13 wird das Wort „Leistungserbringer“ durch das Wort „Ärzte“ ersetzt. 

4. In § 3a Absatz 1 wird folgender Satz ergänzt: 

„Die KVBW bestätigt den Beitritt gegenüber der KV.“ 

In § 3a wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt und der bisherige Absatz 3 wird zu 
Absatz 4: 

„Die KV wird bei Vertragsänderungen in Kenntnis gesetzt. Der KV steht ein 
Sonderkündigungsrecht zum Eintrittsdatum der Vertragsänderung zu.“ 

5. In § 4 wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt und die Nummerierung der folgenden 
Absätze jeweils um eine Ziffer erhöht. 

„An diesem Vertrag können außerdem nach Zustimmung der Vertragspartner auch 
Krankenkassen, die keine Betriebskrankenkassen sind, teilnehmen. Die Regelungen 
dieses Vertrags gelten für diese Krankenkassen entsprechend. Abweichend von 
Absatz 1 werden die Beitrittsbedingungen zwischen Krankenkasse und 
Vertragspartnern individuell vereinbart.“ 

6. In § 5 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Betriebskrankenkassen“ durch das Wort 
„Krankenkassen“ ersetzt. 

In § 5 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „Anlage F2“ durch die Angabe „Anlage F2.1 
bzw. F2.2“ ersetzt.  
 
In § 5 Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „Leistungserbringer“ durch das Wort „Ärzte“ 
ersetzt.  
In § 5 Absatz 5 letzter Satz werden nach dem Wort „erhält“ die Worte „mittels des im 
Willkommenspaket enthaltenen Patientenflyers“ und nach dem Wort „App“ die Worte 
„sowie die Termine zur Zwischen- und Abschlussuntersuchung“ eingefügt.  

7. In § 6 Absatz 2 werden nach dem Wort „Betriebskrankenkassen“ die Worte „und 
KVen“ eingefügt.   
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8. In § 7 Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „VAG, der BVOU, die KVBW und Herodikos“ 
durch das Wort Vertragspartner“ ersetzt.    

In § 7 Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „Einschluss-“ durch das Wort „Ein-“ ersetzt.  

9. Im § 8 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „vertragsteilnehmenden“ durch das Wort 
„teilnehmenden“ ersetzt. 

Im § 8 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Leistungserbringer“ durch das Wort „Ärzte“ 
ersetzt. 
 
Im § 8 Absatz 4 Satz 1 werden die Worte „im Bereich“ und „am Vertrag 
teilnehmenden“ entfernt.  
 
Im § 8 Absatz 4 Satz 2 werden aus den Worten „definiert Anlage C2“ die Worte 
„definieren die Anlagen C2.1 und C2.2“. 
 
Im § 8 Absatz 6 wird das Wort „am“ durch die Worte „an einer“ sowie die Worte „E-
Learning-Modul“ durch das Wort „Schulung“ ersetzt. 
 
Im § 8 Absatz 7 werden nach dem Wort „Eingangstest“ die Worte „und Erstellung des 
Trainingsplans“ eingefügt. 

10. Im § 9 Absatz 1 werden nach dem Wort „KV“ die Worte „bzw. CONVEMA“ eingefügt 
und die Angabe „D4“ durch „D5“ ersetzt.  

Im § 9 Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort „KV“ die Worte „bzw. CONVEMA“ 
eingefügt.  

Im § 9 Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „Leistungserbringer“ durch das Wort „Ärzte“ 
ersetzt. 

11. Im § 10a Absatz 2 Satz 3 wird das Wort „VAG“ durch die Worte „anderen 
Vertragspartner“ ersetzt. 

Im § 10a Absatz 2 Satz 4 werden die Worte „der VAG“ durch die Worte „den anderen 
Vertragspartnern“ ersetzt. 

Im § 10a Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „VAG“ durch die Worte „anderen 
Vertragspartner“ ersetzt. 

Im § 10a im Absatz 4 wird die Zahl „6“ durch „12“ ersetzt. 

Im § 10a Absatz 8 werden die Worte „Aktivierung der App“ durch „/Einlösung“ und das 
Wort „Trainingsplanes“ durch die Worte „Trainingscodes in der App“ ersetzt. 

12. Im § 10b Absatz 2 werden nach dem Wort „KV“ die Worte „bzw. über CONVEMA“ und 
nach dem Wort Gebührenordnungspositionen“ die Angabe „/ Gebührennummern“ 
eingefügt. 

Im § 10b Absatz 3 wird nachfolgender Satz 3 angefügt: 

„CONVEMA ist berechtigt, die Dienstleistungsgebühr gem. Anlage D5 einzubehalten.“ 
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Im § 10b Absatz 4 werden nach dem Wort „Abschlagszahlungen“ die Worte „der KV“ 
eingefügt. 

Im § 10b Absatz 6 werden nach dem Wort „Rechnungslegung“ die Worte „der KV“ 
eingefügt und das Wort „teilnehmenden“ gestrichen.   

Im § 10b werden nachfolgende Absätze neu eingefügt:  

„(8) CONVEMA rechnet die ärztlichen Leistungen analog §§ 295 Abs. 1b und 295a 
SGB V in Verbindung mit der Technischen Anlage gegenüber den  
Betriebskrankenkassen ab.“ 

„(9) Der BVOU schließt mit CONVEMA als anderer Stelle einen gesonderten Vertrag 
über die Datenverarbeitung und -nutzung zum Zweck der Abrechnung, in dem die 
Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit, insbesondere die erforderlichen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen, geregelt werden (§ 295a Abs. 2 SGB 
V i.V.m. Art. 28 DSGVO).“ 

13. Im § 11 Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)“ 
durch DSGVO ersetzt. 

Im § 11 Absatz 1 Satz 2 wird das Worte „Vertragsärzte“ durch das Wort „Ärzte“ 
ersetzt. 

Im § 11 Absatz 2 Satz 1 werden das Wort „Leistungserbringer“ durch das Wort 
„Ärzte“, das Wort „sowie“ nach dem Wort „Dienstleister“ durch „ , “ ersetzt und nach 
den Worten „die KVen“ die Worte „sowie CONVEMA“ sowie nach dem Wort 
„Sozialdaten“ die Angabe „(„Versichertendaten“)“ eingefügt und nach dem Wort 
„Regelungen“ die Worte „der KV Bezirke der beigetretenen KVen“ gestrichen. 

Im § 11 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „(„Versichertendaten“)“ gestrichen. 

Im § 11 Absatz 2 Satz 3 wird das Wort „Leistungserbringer“ durch das Wort „Ärzte“ 
ersetzt und nach dem Wort „Ärzte“ (neu) die Angabe „ , CONVEMA“ eingefügt. 

14. Im § 12 Absatz 1-3 und im § 13 werden jeweils nach dem Worte „KVen“ die Worte 
„bzw. CONVEMA“ eingefügt. 

 
§ 2 

 
Änderungen der Anlage A Leistungsbeschreibung 

1. Bei den Vertragsleistungen des BVOU sechster Spiegelstrich werden nach dem 
Wort „Vertragspartner“ die Worte „ , der am Vertrag teilnehmenden KVen sowie 
CONVEMA“ eingefügt. 
 
Bei den Vertragsleistungen des BVOU wird Folgendes am Ende angefügt: 

„- Abschluss eines Vertrags mit CONVEMA, der die Bedingungen der Abrechnung der 
ärztlichen Leistungen und den Datenschutz regelt.“ 

2. Bei den Vertragsleistungen der KVen erster Spiegelstrich werden nach den 
Worten „OrthoHeroBKK-Vertrages“ die Worte „ ,die in ihrem Bezirk teilnehmen“ 
eingefügt. 
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3. Bei den Vertragsleistungen der Betriebskrankenkassen zweiter Spiegelstrich wird 
das Wort „Leistungserbringer“ durch die Worte „Ärzte sowie Herodikos“ ersetzt. 

4. Im Prozessablauf wird nach der Zeile „KV“ folgende Zeile „CONVEMA“ neu eingefügt: 
 

 CONVEMA 
Nur für Ärzte, deren KV nicht am Vertrag teilnimmt: 
Rechnungslegung ärztl. Leistungen gem. Anlage D2 ggü. den Betriebskrank-
enkassen, Reporting gem. Dokumentationskonzept gem. Anlage B 

Im Prozessablauf erhält die Zeile „BKK“ folgenden neuen Inhalt:  
 

 BKK 
Begleichung ärztlicher Abrechnungen von KV und CONVEMA sowie die 
Abrechnung der Herodikos App  

5. Die Angabe „F2“ wird im gesamten Dokument in „F2.1, F2,2“ geändert. 

 
§ 3 

 
Änderungen der Anlage B Dokumentation / Quartalsbericht nach § 8 Abs. 2 

1. In Nummer 2) Satz 1 werden nach dem Wort „KVen“ die Worte „und CONVEMA“ 
eingefügt.  
 

2. In Nummer 2) Satz 2 werden nach dem Wort „KVen“ die Worte „und CONVEMA“ und 
nach dem Wort „SFTP-Server“  die Worte „allen Vertragspartnern und allen KVen“ 
gestrichen.  
 

3. In Nummer 3) Satz 1 werden nach dem Wort „KV“ die Worte „bzw. CONVEMA“ 
eingefügt.  
 

4. In Nummer 3) wird der erste Spiegelstrich gestrichen.    
 

5. In Nummer 3) zweiter Spiegelstrich wird das Wort „Genehmigungsinhaber“ durch 
die Worte „Ärzte im Berichtsquartal“ ersetzt. 

 
§ 4 

 
Änderungen der Anlage C1 Teilnehmende Ärzte 

 

1. In der Tabelle wird in der Kopfzeile das Wort KV um „-Bezirk“ ergänzt. 
 

2. In der Tabelle werden in der Kopfzeile die Worte „BSNR / NBSNR“ durch „LANR“ ersetzt. 
 

3. In der Tabelle wird in der Kopfzeile das Wort „LANR“ durch „HBSNR“ ersetzt. 
 

4. Die Tabelle wird auf der rechten Seite um eine Spalte „Anmerkungen“ ergänzt. 
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§ 5 
 

Änderungen der Anlage C2 Teilnahmeerklärung Arzt 
 

Anlage C2 (Teilnahmeerklärung Arzt) des Vertrages wird gemäß Anlage 1 dieser 
Änderungsvereinbarung neu gefasst. 

 
§ 6  

 
Änderungen der Anlage D2 Vergütung teilnehmende Ärzte 

1. Im Text über der Tabelle wird nach Satz 1 folgender Satz 2 neu eingefügt: 

„Die GOP fungieren bei der Abrechnung über CONVEMA als Gebührennummer.“  

2. In der Tabelle wird in der Überschriftenzeile nach dem Wort „GOP“ die Angabe           
„/ Gebührennummer“ aufgenommen. 
 

3. In der Tabelle in der Spalte „Patienteninitiiertes, bedarfsweises Monitoring“ werden 
beim dritten Spiegelstrich nach dem Wort „telefonisch“ das Wort „oder“ gestrichen und 
nach dem Wort „Videosprechstunde“ die Worte „oder in Textform“ angefügt.  

 
§ 7  

 
Änderungen der Anlage E Ansprechpartner und  

maschinelle Abrechnung Herodikos 

1. In der Überschrift wird die Angabe „E“ in „E1“ geändert und die Angabe „(App)“ angefügt. 
 

2. In Nummer 1 in der Tabelle wird in der Zeile „Rechnungssteller“ das IK „591103482“ 
durch „591103529“ ersetzt. 
 

3. In Nummer 1 in der Tabelle wird in der Zeile „Zahlungsempfänger“ das IK „591103482“ 
durch „591103529“ ersetzt. 
 

4. In Nummer 2 Satz 2 werden nach dem Wort „KV“ die Worte „bzw. soweit über 
CONVEMA abgerechnet wird über diese per DTA“ eingefügt. 

 
§ 8  

 
Änderungen der Anlage F1 Teilnahme- und Einverständniserklärung 

Die Angabe „F2“ wird im gesamten Dokument in „F2.1 bzw. F2,2“ geändert. 
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§ 9 

 
Änderungen der Anlage F2 Versicherteninformation zum Datenschutz 

und zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Anlage F2 (Versicherteninformation zum Datenschutz und zur Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) des Vertrages wird gemäß Anlage 2 dieser Änderungsvereinbarung neu gefasst. 

 
§ 10  

 
Änderungen der Anlage J Beitrittserklärung Kassenärztliche Vereinigung 

Im Satz 1 werden die Worte „mit Beginn des Quartals“ durch das Wort „zum“ ersetzt.  

 
§ 11 

 
Änderungen der Anlage L Beitrittserklärung Betriebskrankenkasse 

1. Bei den Teilnahmebedingungen fünfter Spiegelstrich werden nach dem Wort „gilt“ 
das Wort „grundsätzlich“ gestrichen und die nachfolgenden Sätze 2 und 3 gestrichen: 
 
„Er gilt räumlich jeweils für die in Anlage K genannten Bezirke der Kassenärztlichen 
Vereinigungen. D.h. es können nur Ärzte aus teilnehmenden KVen am Vertrag 
teilnehmen.“ 

 
§ 12  

 
Aufnahme neuer Anlagen  

1. Die folgenden Anlagen werden neu in den Vertrag aufgenommen: 

Anlage C2.2 Teilnahmeerklärung Arzt (Bei Abrechnung über CONVEMA)  
(Anlage 3 dieser Änderungsvereinbarung)  

Anlage D5 Vergütung CONVEMA Versorgungsmanagement GmbH (CONVEMA) 
(Anlage 4 dieser Änderungsvereinbarung) 

Anlage E2 Ansprechpartner und maschinelle Abrechnung Ärzte (CONVEMA)  
(Anlage 5 dieser Änderungsvereinbarung) 

Anlage F2.2 Versicherteninformation zum Datenschutz und zur Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) (Bei Abrechnung über CONVEMA)  
(Anlage 6 dieser Änderungsvereinbarung)  

 
§ 13  

 
Inkrafttreten  

Die Änderungen treten zum 01.01.2023 in Kraft. 
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Die Vertragsparteien: 
 
den __________________ 
 

 

 

___________________________________________ 

BKK VAG Baden-Württemberg 
Dagmar Stange-Pfalz 

 
 
 

___________________________________________ 

Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie 
Dr. med. Burkhard Lembeck 

 
 
 

___________________________________________ 

Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie 
Dr. med. Jörg Ansorg 

 
 
 

___________________________________________ 

Herodikos GmbH 
Dr. Thomas Frenken 

 
 
 

___________________________________________ 

Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg 
Dr. med. Norbert Metke 
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Anlage C2.1 Teilnahmeerklärung Arzt (Bei Abrechnung über eine teilnehmende KV)  
 

Bitte beachten Sie: Bei Teilnahme von mehreren Ärzten in einer Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) oder eines Medizinischen 
Versorgungszentrums (MVZ) muss jeder Arzt eine eigene Teilnahmeerklärung einreichen.  

 

Stammdaten  
 Einzelpraxis  Berufsausübungsgemeinschaft (BAG)  MVZ  ermächtigter Arzt 

 

         

LANR (9-stellig) 

 

         

HBSNR (9-stellig) 

 

         

BVOU Mitgliedsnummer 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Titel, Nachname, Vorname 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Ggf. Praxis-/ BAG-/ MVZ-Name 

 
__________________________________________________________________ 
Straße & Hausnummer (Praxisanschrift) 

 
__________________________________________________ 
Telefon 

 
__________________________________________________________________ 
PLZ und Ort (Praxisanschrift) 

 
__________________________________________________ 
Fax 

 
______________________________________________________________ 
E-Mail-Adresse 

 

Höhe der vertraglichen Verwaltungskosten 
Eine einmalige Verwaltungsgebühr zur Vertragsteilnahme in Höhe von 40 Euro fällt an. 

Vertragsteilnahme des Vertragsarztes 
Hiermit beantrage ich verbindlich meine Teilnahme am bundesweiten OrthoHeroBKK Vertrag zur Versorgung von Versicherten der 
beigetretenen Krankenkassen im Fachgebiet der Orthopädie und Unfallchirurgie. Ich verpflichte mich zur Einhaltung sämtlicher 
Pflichten nach dem OrthoHeroBKK Vertrag zwischen BVOU und seinen Mitgliedern, auch wenn diese im Folgenden nicht gesondert 
genannt sind. 
 
Ich bin umfassend über meine vertraglichen Rechte und Pflichten informiert. Insbesondere ist mir bekannt, dass 
 

 die Behandlung und Abrechnung über diesen Vertrag erst erfolgt, wenn ich an vom BVOU bereitgestellten Schulungen teilgenommen habe; 

 die Erbringung und Abrechnung von Leistungen nach diesem Vertrag erst erfolgen kann, wenn ich ein aussagekräftiges Arztprofil auf der 
Plattform Orthinform erstellt habe; 

 ich mich entsprechend den im Vertrag festgelegten Regeln kontinuierlich fortbilde;  

 meine Vertragsteilnahme mit Zugang eines Bestätigungsschreibens über die Vertragsteilnahme beginnt. Der Zugang kann elektronisch per E-
Mail erfolgen; 

 ich meine vertraglichen Pflichten insbesondere zur Versichertenaufklärung, Einschreibung und Archivierung der Teilnahmeerklärung im 
Zusammenhang mit diesem Versorgungsvertrag sowie zur Einhaltung und Gewährleistung der ärztlichen Schweigepflicht nach der 
Berufsordnung und den allgemeinen gesetzlichen Regelungen zu erfüllen habe und meine Vertragsteilnahme bei Nichterfüllung meiner 
vertraglichen Pflichten beendet werden kann; 

 ich mich den teilnehmenden Krankenkassen zu einer qualitätsgesicherten, wirksamen und ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen 
Versorgung der Versicherten verpflichte; 

 sich gemäß § 9 des Vertrages mein vertraglicher Anspruch auf Zahlung der Vergütung für die von mir vertragsgemäß erbrachten und 
abgerechneten Leistungen gegen die jeweilige Krankenkasse richtet und ich Überzahlungen zurückzahlen muss; 

 ich mit dieser Teilnahmeerklärung am Vertrag der OrthoHeroBKK-Vertragspartner teilnehme.  

 der BVOU meine KV beauftragt und die Abrechnung entsprechend den in § 10b und Anlage D2 des OrthoHeroBKK Vertrages bestimmten 
Abrechnungsregeln erfolgt; 

 ich dem BVOU Änderungen, die sich auf meine Teilnahme an diesem Vertrag auswirken (z.B. Zulassungsrückgabe), spätestens 3 Monate vor 
Eintritt der Änderungen mitteile. Sollte ich zu einem späteren Zeitpunkt Kenntnis von dem Eintritt der Änderungen erlangen, ist diese  
unverzüglich mitzuteilen, 

 mein Name, meine Praxisanschrift und meine Telefon-/Faxnummer sowie die für die Vertragsarztsuche erforderlichen Angaben werden auf 
orthinform.de und ggf. in weiteren Verzeichnissen gespeichert, verarbeitet und veröffentlicht werden. Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf 
Seite 2 dieses Formulars; 

 ich erkläre, dass ich die Teilnahmevoraussetzungen zum Vertragsbeginn erfülle. Diese Teilnahmeerklärung (inkl. Folgeseiten) und meine 
hiermit abgegebenen Erklärungen sind Bestandteil des Vertrages; 

 ich über alle Informationen zur Durchführung des Vertrages sowie über erlangte Kenntnisse zu Angelegenheiten der Vertragspartner 
Stillschweigen bewahre; 

 der Vertrag tritt mit Bestätigung des BVOU, frühestens mit Inkrafttreten des OrthoHeroBKK Vertrages in Kraft.  

 der Vertrag kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Quartalsende ordentlich von beiden Seiten gekündigt werden.  

 der OrthoHeroBKK Vertrag mit der hier geleisteten Unterschrift/ digitalen Einschreibung vollumfänglich von mir anerkannt wird. 
 
   

 

Datum (TT.MM.JJ) 

      
 

ACHTUNG: Änderungen der Stammdaten und/oder der Teilnahme-/Abrechnungsvoraussetzungen sind unverzüglich nach Bekanntwerden mitzuteilen. 
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Teilnahmevoraussetzungen 
1. Persönliche Voraussetzungen: 

   
Ich bin Facharzt für 

□ Orthopädie und Unfallchirurgie        □ Orthopädie         □ Physikalische und Rehabilitative Medizin         □ Unfallchirurgie  

 
Ich versichere:  

□ Zulassung, Vertragsarztsitz und Hauptbetriebsstätte der Praxis/ der BAG/ des MVZ sind im Bereich der KV __________________________  

□ Ich habe an einer Vertragsschulung OrthoHeroBKK des BVOU teilgenommen. 

□ Ich erfülle die Fortbildungspflichten nach § 95d SGB V und verfüge über ein gültiges Fortbildungszertifikat der zuständigen 

  Landesärztekammer. 
 
Bitte beachten:  
Erfüllen Sie eine oder mehrere persönliche Teilnahmevoraussetzungen nicht, können Sie nicht an diesem Vertrag teilnehmen! 
 
Die Nachweise sind auf Aufforderung dem BVOU vorzulegen!  
 
Kommen Sie der Nachweispflicht nicht nach, führt dies zum Vertragsausschluss und Honorarrückforderungen! 
 

2. Voraussetzungen Praxis / BAG / MVZ 
 
Es müssen in der Praxis vorhanden sein:  

□ Patiententeilnahmeerklärungen* und Patienteninformationen* OrthoHeroBKK 

□ Patientenkarten* OrthoHeroBKK 

□ Vollständig ausgefülltes Arztprofil auf Orthinform inkl. ausgewiesener Expertise im Bereich OrthoHeroBKK  

Bitte beachten: 
Die Praxis kann an diesem Vertrag nur dann teilnehmen, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind. 
* Die Praxis erhält diese Unterlagen in Ihrem Willkommenspaket (Teilnahmebestätigung) postalisch zugesandt. Darüber hinaus stehen sie ebenfalls 
  auf der Veranstaltungsplattform O & U events zum Download bereit. 
 

3. Anerkennung der Abrechnungsgrundsätze entsprechend §§ 9 und 10b des OrthoHeroBKK Vertrages. 

Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 DSGVO 
 

 Die hier angegebenen Daten werden vom BVOU, der Herodikos GmbH, meiner KV, der BKK VAG und den teilnehmenden Krankenkassen zur Durchführung 
dieses Vertrags auf Grundlage des Art. 6 (1) lit. b DSGVO verarbeitet. Zur und nach Bestätigung Ihrer Vertragsteilnahme werden diese Daten an die Herodikos 
GmbH, an meine KV und die BKK VAG und ggf. deren beauftragte Dienstleistungsunternehmen übermittelt. 

 Die Bekanntmachung Ihrer Teilnahme an diesem Vertrag durch Veröffentlichung Ihres Titels, Namens, Praxisanschrift, Telefon-/Faxnummer, LANR, BSNR und IK 
(falls vorhanden) in einem Verzeichnis auf den Internetseiten www.orthinform.de und der KVen zur Information für die Vertragsarztsuche/Umkreissuche durch die 
Krankenkassen, deren Versicherte oder beauftragter Dienstleister, beruht ebenfalls auf Grundlage des Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Darüberhinausgehende Angaben 
personenbezogener Daten für die Vertragsarztsuche/Umkreissuche, z. B. zu Qualifikationen, sind freiwillig und können von teilnehmenden Fachärzten auf 
Orthinform selbst gesteuert und geändert werden. Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung dieser Angaben ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 (1) lit. a DSGVO. Ihre 
Einwilligung hinsichtlich der Veröffentlichung dieser Angaben können Sie jederzeit widerrufen. 

 
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den 
europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der BVOU, die BKK VAG, meine KV 
und die Herodikos GmbH oder von ihr beauftragte Dienstleister unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die 
genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss 
oder eine Vertragserfüllung besteht. Ihnen steht ein Auskunftsrecht bezüglich der über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger 
sowie den Zweck der Speicherung zu. Sie können Berichtigung oder Löschung bzw. Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, sofern die Daten 
sachlich falsch sind oder deren Verarbeitung nicht (mehr) zulässig ist. 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung ist:  
Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie e. V. 
Straße des 17. Juni 106 – 108 
10623 Berlin 
 
Tel.: +49 (0) 30 – 797 444 44 
Fax: +49 (0) 30 – 797 444 45 
E-Mail: vertraege@bvou.net 

Datenschutzbeauftragter: 

Kent Schwirz  

PROTEKTO DATA FUSE GmbH | Wendenstraße 279 | 20537 Hamburg 

Tel: +49 40 360234-700 
Fax +49 40 360234-999 
E-Mail: datenschutzk@protekto.group 

Amtsgericht Hamburg | HRB 159668 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 
insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. 

Datum (TT.MM.JJ) 

      
 

 

ACHTUNG: Änderungen der Stammdaten und/oder der Teilnahme-/Abrechnungsvoraussetzungen sind unverzüglich nach Bekanntwerden mitzuteilen. 
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Anlage F2.1 

 
Versicherteninformation zum Datenschutz und zur  

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)  
(Bei Abrechnung über eine teilnehmende KV) 

 
Mit dieser Versicherteninformation und den nachstehenden Ausführungen sollen Sie bereits vor Abgabe Ihrer Teilnahme- und 
Einverständniserklärung zur Datenübermittlung über die Datenverarbeitung im Rahmen der Teilnahme am Vertrag zur besonderen 
Versorgung „OrthoHeroBKK“ nach § 140a Sozialgesetzbuch fünf (SGB V) informiert werden. Im Folgenden wird diese Datenver-
arbeitung dargestellt und Sie erhalten zusätzliche Informationen zu Ihren Rechten nach der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO). 
 
Ihre Versicherten- und Gesundheitsdaten sind umfassend gesetzlich geschützt, insbesondere durch Datenschutzgesetze auf 
Bund- und Länderebene und durch besondere Vorschriften des Sozialgesetzbuchs. Darüber hinaus gilt für das Patienten-Arzt-
Verhältnis die ärztliche Schweigepflicht, auch für Mitarbeiter in den Arztpraxen und für sonstige berufsmäßig mitwirkende Perso-
nen. 

 

Welche Ihrer Daten werden zu welchen Zwecken an welche Stelle übermittelt 
 
1. Teilnahmeerklärung und Einverständnis zur Datenverarbeitung 
 
Ihre original unterschriebene Teilnahme- und Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung verbleibt bei dem am Vertrag teilneh-
menden und von Ihnen gewählten Arzt. Dieser sendet eine Kopie Ihrer Teilnahme- und Einwilligungserklärung zur Datenverarbei-
tung an den Vertragspartner Herodikos GmbH bzw. deren beauftragtes Abrechnungszentrum. Die Herodikos GmbH bzw. deren 
Abrechnungszentrum stellt diese datenschutzgerecht Ihrer Betriebskrankenkasse zur Verfügung. Sie erhalten zudem eine Kopie 
für Ihre Unterlagen. 
 
Für die Durchführung der besonderen Versorgung ist es erforderlich, dass von allen daran Beteiligten unterschiedliche Daten von 
Ihnen verarbeitet werden. Hierbei handelt es sich um personenbezogene Daten (Name, Vorname, Kontaktdaten, Geschlecht, 
Geburtsdatum), versicherungsbezogene Daten (Versichertennummer, Kassenkennzeichen, Versichertenstatus), Teilnahmedaten, 
Vertragsdaten sowie Gesundheitsdaten (Art der Inanspruchnahme, Behandlungstag, Vergütungsbezeichnungen und ihren Wert, 
dokumentierte Leistungen und Diagnosen nach der internationalen Kodierung ICD 10) sowie anonymisierte, aggregierte Daten zu 
Ihrem Trainings- und Schmerzverlauf und sonstige Fragebögen zum Behandlungserfolg. 
 
Die Daten werden zur Erfüllung der Aufgaben nach § 140a Abs. 5 SGB V (Besondere Versorgung) in Verbindung mit  
§ 284 SGB V (Sozialdaten bei den Krankenkassen) erhoben, gespeichert und genutzt.  
 
Die Verarbeitung wird nachfolgend beschrieben und darf nur erfolgen, wenn Sie dazu Ihre Einwilligung erklärt haben. Sie sind 
nicht verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen - die Einwilligungserklärung ist freiwillig. Bitte beachten Sie, dass 
eine Teilnahme an der besonderen Versorgung nicht möglich ist, falls Sie diese Einwilligung nicht geben wollen.  
 
Datenverarbeitung zur Dokumentation medizinischer Daten / Gesundheitsdaten 
Bei der Behandlung erheben die Leistungserbringer einige Daten von Ihnen. Diese Daten gehören zur gängigen medizinischen 
Dokumentation und dienen dazu, die Qualität Ihrer Therapie zu sichern. Alle beteiligten Leistungserbringer können sie abrufen 
und nutzen. Sie unterliegen dabei der beruflichen Schweigepflicht. Manchmal werden dazu die Daten bei einer Dokumentations-
stelle gespeichert. Dadurch können sich alle Beteiligten gut und schnell untereinander abstimmen. Ihre Daten sind geschützt und 
werden streng vertraulich behandelt. Ihre Betriebskrankenkasse hat keinen Zugriff auf die medizinische Dokumentation oder Ihre 
medizinischen Befunddaten. 
 
Qualitätssicherung 
Zur Sicherstellung einer dauerhaft hohen Qualität dieses Versorgungsangebots soll es wissenschaftlich bewertet (evaluiert) wer-
den. Zu diesem Zweck werden Ihre Behandlungs-, Diagnose-, Abrechnungs- und Verordnungsdaten sowie weitere Sozialdaten 
(z. B. Alter oder Geschlecht) benötigt. Dabei ist sichergestellt, dass diese Daten nur in pseudonymisierter, fallbezogener Form 
weitergeleitet werden, d. h. dass kein Rückschluss auf Ihre Person möglich ist. 
 
Im Rahmen der wissenschaftlichen Bewertung wird ggf. eine Patientenbefragung durchgeführt. Sie werden dazu nur kontaktiert, 
wenn Sie dazu Ihr Einverständnis geben. 

 
2. Abrechnung 
 
Damit der von Ihnen gewählte Arzt eine Vergütung für seine Leistungen erhält, muss von seiner Kassenärztlichen Vereinigung 
(KV) eine Abrechnung erstellt werden. Hierzu übermittelt Ihr Arzt entsprechend der Sozialdatenschutzbestimmungen seine/Ihre 
Daten auf elektronischem Weg an die zuständige KV. Dort werden die Daten auf Richtigkeit überprüft. Diese Daten werden 
anschließend auf elektronischem Weg über eine Kopfstelle (BITMARCK Service GmbH) an Ihre Betriebskrankenkasse 
weitergeleitet. Auf Grundlage dieser Abrechnungsdaten vergütet Ihre Betriebskrankenkasse an die KV. Folgende Patienten- und 
Teilnahmeangaben werden hierfür übermittelt: Vorname, Nachname, Geschlecht, Geburtsdatum, Anschrift, Versichertennummer, 
Versichertenstatus, behandelnder Arzt, Kassenkennzeichen, Unfallkennzeichen, Abrechnungsziffern, Behandlungstag, 
Teilnahmedaten, Gebührennummer, sowie Diagnosen nach ICD 10.  
 
Damit die Herodikos GmbH eine Vergütung für die zur Verfügung gestellte Herodikos App erhält, muss eine Abrechnung erstellt 
werden. Aus den Daten Ihrer Teilnahmeerklärung werden die Abrechnungsdaten erstellt und für die Abrechnung durch Herodikos 
bzw. den beauftragten Abrechnungsdienstleister elektronisch verschlüsselt und über eine Kopfstelle (BITMARCK Service GmbH) 
an Ihre Betriebskrankenkasse weitergeleitet. Auf Grundlage dieser Abrechnungsdaten zahlt Ihre Betriebskrankenkasse die 
Vergütung an die Herodikos GmbH bzw. den beauftragten Abrechnungsdienstleister. Folgende Patienten- und Teilnahmeangaben 
werden für die Abrechnung übermittelt: Vorname, Nachname, Geschlecht, Kontaktdaten, Geburtsdatum, Versichertennummer, 

Anlage 2 der Änderungsvereinbarung 
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Kassenkennzeichen, Versichertenstatus, Teilnahmedaten, Art der Inanspruchnahme, Behandlungstag, 
Vergütungsbezeichnungen und ihr Wert, dokumentierte Leistungen, Verordnungsdaten und sowie Vertragsdaten. 

 
3. Verarbeitung der Leistungs- und Abrechnungsdaten bei Ihrer Betriebskrankenkasse 
 
Bei Ihrer Betriebskrankenkasse werden Ihre Daten gemäß datenschutzrechtlicher Bestimmungen angenommen und verarbeitet. 
Der Schutz Ihrer Daten wird insbesondere dadurch gewährleistet, dass nur Mitarbeiter, die auf die Einhaltung der datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen sowie zur Wahrung des Sozial- und Datengeheimnisses schriftlich verpflichtet wurden, Zugang haben. 

 
4. Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
 
Ihre Versicherten- und Gesundheitsdaten sind umfassend gesetzlich geschützt, insbesondere durch Datenschutzgesetze auf 
Bund- und Länderebene und durch besondere Vorschriften des Sozialgesetzbuchs. Darüber hinaus gilt für das Patienten-Arzt-
Verhältnis die ärztliche Schweigepflicht, auch für Mitarbeiter in den Praxen und für sonstige berufsmäßig mitwirkende Personen. 
 
Nach Art. 24 DSGVO ist Ihr Arzt/Leistungserbringer verpflichtet, Sie über die Datenverarbeitung im Rahmen dieses Vertrages zu 
informieren. 

 
Information nach Artikel 13 und 14 DSGVO 
 
Sie haben das gesetzliche Recht auf Auskunft zu Ihren Daten (Art. 15 Abs. 1 und 2 DSGVO), auf Löschung (Art. 17) und Berich-
tigung (Art. 16 Satz 1) z.B. falscher Daten und auf Sperrung (Art. 18) sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art 20 DSGVO) 
und ein Beschwerderecht (Art. 77 DSGVO).  
 
Der Arzt ist für die Datenverarbeitung in seiner Arztpraxis verantwortlich. Für die Abrechnung im Rahmen dieses Vertrages erfolgt 
die weitere Verarbeitung durch die zuständige KV.  
 
Bei Fragen und/oder Beschwerden bezüglich der Abrechnungsdatenverarbeitung können Sie sich an den Datenschutzbeauftrag-
ten der jeweils zuständigen KV wenden: 
 
Die Adresse der zuständigen KV als verantwortliche Stelle können Sie dem Anhang 2 zur Anlage F2.1 entnehmen, den Sie in 
seiner stets aktuellen Form im Internet unter „Link des BVOU auf Orthinform einfügen“ finden. Fragen zum Datenschutz richten 
Sie bitte an die im Anhang 2 genannte Adresse der zuständigen KV, zu Händen des Datenschutzbeauftragten. 
 
Die Herodikos GmbH ist für die Datenverarbeitung der Herodikos GmbH bzw. in der Herodikos App verantwortlich. Für die Teil-
nahme und Abrechnung im Rahmen dieses Vertrages erfolgt die weitere Verarbeitung durch die Herodikos GmbH bzw. das be-
auftragte Abrechnungszentrum. 
 
Bei Fragen und/oder Beschwerden bezüglich der Teilnahmedaten- und Abrechnungsdatenverarbeitung können Sie sich an den 
Datenschutzbeauftragten der Herodikos GmbH bzw. des beauftragten Abrechnungszentrums wenden: 
 
Herodikos GmbH 

Hans-Schütte-Str. 20 

26316 Varel 

Deutschland 

Tel: +49 (0)4451 859 96 57 

E-Mail: privacy@herodikos.de 

 
Beschwerden gemäß Art. 77 DSGVO über die Herodikos GmbH bzw. das beauftragte Abrechnungszentrum richten Sie an die 

Datenschutzaufsichtsbehörde: 

 

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen 

Prinzenstraße 5 

30159 Hannover 

E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de 

 
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung sind der Behandlungsvertrag (§ 140a SGB V) sowie Art. 5, 6 und 9 Abs. 2 Buchstaben a), 

f) und h) in Verbindung mit Abs. 3 DSGVO und § 295 und § 295a SGB V sowie § 284 SGB V. Sie können sicher sein, dass Ihre 

Daten besonders gut gegen jede zweckwidrige Verwendung geschützt werden. Alle Beteiligten stehen unter dem ärztlichen Berufs-

geheimnis und/oder unter dem Sozialgeheimnis. 

 
Nach Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungsfristen (u. a. § 304 SGB V i. V. m. § 84 SGB X) werden Ihre Daten datenschutzgerecht 

spätestens nach 10 Jahren gelöscht, wenn sie für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nicht mehr benötigt werden. 

 
Die Verarbeitung Ihrer Leistungs- und Abrechnungsdaten bei der Krankenkasse erfolgt nur im gesetzlich begrenzten Umfang. 

 
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten durch Sie ist daher nicht gesetzlich vorgeschrieben. D. h. Sie sind nicht dazu 

verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Das führt jedoch dazu, dass eine Teilnahme an der besonderen Versor-

gung nach § 140a SGB V nicht (mehr) möglich ist. 

 
Beschwerden gemäß Art. 77 DSGVO über Ihre Betriebskrankenkasse richten Sie an die Datenschutzaufsichtsbehörde: 

 
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Graurheindorfer Str. 153 

53117 Bonn 

E-Mail: poststelle@bfdi.bund.de 

mailto:poststelle@lfd.niedersachsen.de
mailto:poststelle@bfdi.bund.de
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Sie haben das Recht, eine gegebene Einwilligung in die Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen, ohne das die Rechtmäßigkeit 
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Der Widerruf ist 
schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift gegenüber der Krankenkasse zu erklären und bedarf keiner Begründung. Dies führt 
jedoch dazu, dass eine Teilnahme am Vertrag zur besonderen Versorgung nach § 140a SGB V nicht (mehr) möglich ist. 
 

Die Adresse Ihrer Betriebskrankenkasse als verantwortliche Stelle entnehmen Sie bitte dem Anhang 1 zu den Anlagen F2.1 und 
F2.2, den Sie in seiner stets aktuellen Form im Internet unter „Link des BVOU auf Orthinform einfügen“ finden. Fragen zum 
Datenschutz richten Sie bitte an die im Anhang 1 genannte Adresse der zuständigen Betriebskrankenkasse, zu Händen des 
Datenschutzbeauftragten. 
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Anlage C2.2 Teilnahmeerklärung Arzt (Bei Abrechnung über CONVEMA)  
 

Bitte beachten Sie: Bei Teilnahme von mehreren Ärzten in einer Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) oder eines Medizinischen 
Versorgungszentrums (MVZ) muss jeder Arzt eine eigene Teilnahmeerklärung einreichen.  

 

Stammdaten  
 Einzelpraxis  Berufsausübungsgemeinschaft (BAG)  MVZ  ermächtigter Arzt 

 

         

LANR (9-stellig) 

 

         

HBSNR (9-stellig) 

 

         

BVOU Mitgliedsnummer 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Titel, Nachname, Vorname 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
ggf. Praxis-/ BAG-/ MVZ-Name 

 
__________________________________________________________________ 
Straße & Hausnummer (Praxisanschrift) 

            

Telefon Praxis 

 
__________________________________________________________________ 
PLZ und Ort (Praxisanschrift) 

            

Telefon Arzt/ Ärztin 

 
__________________________________________________________________ 
E-Mail-Adresse 

            

Fax 

Kontoverbindung 

                      

IBAN (22-stellig) 

 

           

BIC (11-stellig) 

Höhe der vertraglichen Verwaltungskosten 
Eine einmalige Verwaltungsgebühr zur Vertragsteilnahme in Höhe von 40 Euro fällt an. 

Vertragsteilnahme des Vertragsarztes 
Hiermit beantrage ich verbindlich meine Teilnahme am bundesweiten OrthoHeroBKK Vertrag zur Versorgung von Versicherten der 
beigetretenen Krankenkassen im Fachgebiet der Orthopädie und Unfallchirurgie. Ich verpflichte mich zur Einhaltung sämtlicher 
Pflichten nach dem OrthoHeroBKK Vertrag zwischen BVOU und seinen Mitgliedern, auch wenn diese im Folgenden nicht gesondert 
genannt sind. 
 
Ich bin umfassend über meine vertraglichen Rechte und Pflichten informiert. Insbesondere ist mir bekannt, dass 
 

 die Behandlung und Abrechnung über diesen Vertrag erst erfolgt, wenn ich an vom BVOU bereitgestellten Schulungen teilgenommen habe; 

 die Erbringung und Abrechnung von Leistungen nach diesem Vertrag erst erfolgen kann, wenn ich ein aussagekräftiges Arztprofil auf der 
Plattform Orthinform erstellt habe; 

 ich mich entsprechend den im Vertrag festgelegten Regeln kontinuierlich fortbilde;  

 meine Vertragsteilnahme mit Zugang eines Bestätigungsschreibens über die Vertragsteilnahme beginnt. Der Zugang kann elektronisch per E-
Mail erfolgen; 

 ich meine vertraglichen Pflichten insbesondere zur Versichertenaufklärung, Einschreibung und Archivierung der Teilnahmeerklärung im 
Zusammenhang mit diesem Versorgungsvertrag sowie zur Einhaltung und Gewährleistung der ärztlichen Schweigepflicht nach der 
Berufsordnung und den allgemeinen gesetzlichen Regelungen zu erfüllen habe und meine Vertragsteilnahme bei Nichterfüllung meiner 
vertraglichen Pflichten beendet werden kann; 

 ich mich den teilnehmenden Krankenkassen zu einer qualitätsgesicherten, wirksamen und ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen 
Versorgung der Versicherten verpflichte; 

 sich gemäß § 9 des Vertrages mein vertraglicher Anspruch auf Zahlung der Vergütung für die von mir vertragsgemäß erbrachten und 
abgerechneten Leistungen gegen die jeweilige Krankenkasse richtet und ich Überzahlungen zurückzahlen muss; 

 ich mit dieser Teilnahmeerklärung am Vertrag der OrthoHeroBKK-Vertragspartner teilnehme.  

 der BVOU die CONVEMA Versorgungsmanagement GmbH beauftragt und die Abrechnung entsprechend den in § 10b und Anlage D2 des 
OrthoHeroBKK Vertrages bestimmten Abrechnungsregeln erfolgt; 

 ich dem BVOU Änderungen, die sich auf meine Teilnahme an diesem Vertrag auswirken (z. B. Zulassungsrückgabe), spätestens 3 Monate vor 
Eintritt der Änderungen mitteile. Sollte ich zu einem späteren Zeitpunkt Kenntnis von dem Eintritt der Änderungen erlangen, ist diese  
unverzüglich mitzuteilen, 

 mein Name, meine Praxisanschrift und meine Telefon-/ Faxnummer sowie die für die Vertragsarztsuche erforderlichen Angaben werden auf 
orthinform.de und ggf. in weiteren Verzeichnissen gespeichert, verarbeitet und veröffentlicht werden. Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf 
Seite 2 dieses Formulars; 

 ich erkläre, dass ich die Teilnahmevoraussetzungen zum Vertragsbeginn erfülle. Diese Teilnahmeerklärung (inkl. Folgeseiten) und meine 
hiermit abgegebenen Erklärungen sind Bestandteil des Vertrages; 

 ich über alle Informationen zur Durchführung des Vertrages sowie über erlangte Kenntnisse zu Angelegenheiten der Vertragspartner 
Stillschweigen bewahre; 

 der Vertrag tritt mit Bestätigung des BVOU, frühestens mit Inkrafttreten des OrthoHeroBKK Vertrages in Kraft.  

 der Vertrag kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Quartalsende ordentlich von beiden Seiten gekündigt werden.  

 der OrthoHeroBKK Vertrag mit der hier geleisteten Unterschrift/ digitalen Einschreibung vollumfänglich von mir anerkannt wird. 
 
   

 

Datum (TT.MM.JJ) 

      
 

ACHTUNG: Änderungen der Stammdaten und/ oder der Teilnahme-/ Abrechnungsvoraussetzungen sind unverzüglich nach Bekanntwerden mitzuteilen. 
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Teilnahmevoraussetzungen 
1. Persönliche Voraussetzungen: 

 
Ich bin Facharzt für 

□ Orthopädie und Unfallchirurgie        □ Orthopädie         □ Physikalische und Rehabilitative Medizin         □ Unfallchirurgie  

 
Ich versichere:  

□ Zulassung, Vertragsarztsitz und Hauptbetriebsstätte der Praxis/ der BAG/ des MVZ sind im Bereich der KV __________________________  

□ Ich habe an einer Vertragsschulung OrthoHeroBKK des BVOU teilgenommen. 

□ Ich erfülle die Fortbildungspflichten nach § 95d SGB V und verfüge über ein gültiges Fortbildungszertifikat der zuständigen 

  Landesärztekammer.  
 
Bitte beachten:  
Erfüllen Sie eine oder mehrere persönliche Teilnahmevoraussetzungen nicht, können Sie nicht an diesem Vertrag teilnehmen! 
 
Die Nachweise sind auf Aufforderung dem BVOU vorzulegen!  
 
Kommen Sie der Nachweispflicht nicht nach, führt dies zum Vertragsausschluss und Honorarrückforderungen! 
 

2. Voraussetzungen Praxis/ BAG/ MVZ 
 
Es müssen in der Praxis vorhanden sein:  

□ Patiententeilnahmeerklärungen* und Patienteninformationen* OrthoHeroBKK 

□ Patientenkarten* OrthoHeroBKK 

□ Vollständig ausgefülltes Arztprofil auf Orthinform inkl. ausgewiesener Expertise im Bereich OrthoHeroBKK  

Bitte beachten: 
Die Praxis kann an diesem Vertrag nur dann teilnehmen, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind. 
* Die Praxis erhält diese Unterlagen in Ihrem Willkommenspaket (Teilnahmebestätigung) postalisch zugesandt. Darüber hinaus stehen sie ebenfalls 
  auf der Veranstaltungsplattform O & U events zum Download bereit. 
 

3. Anerkennung der Abrechnungsgrundsätze entsprechend §§ 9 und 10b des OrthoHeroBKK Vertrages. 

Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 DSGVO 
 

 Die hier angegebenen Daten werden vom BVOU, der Herodikos GmbH, der CONVEMA Versorgungsmanagement GmbH, der BKK VAG und den teilnehmenden 
Krankenkassen zur Durchführung dieses Vertrags auf Grundlage des Art. 6 (1) lit. b DSGVO verarbeitet. Zur und nach Bestätigung Ihrer Vertragsteilnahme werden 
diese Daten an die Herodikos GmbH, an die CONVEMA Versorgungsmanagement GmbH und die BKK VAG und ggf. deren beauftragte 
Dienstleistungsunternehmen übermittelt. 

 Die Bekanntmachung Ihrer Teilnahme an diesem Vertrag durch Veröffentlichung Ihres Titels, Namens, Praxisanschrift, Telefon-/ Faxnummer, LANR, BSNR und IK 
(falls vorhanden) in einem Verzeichnis auf den Internetseiten www.orthinform.de zur Information für die Vertragsarztsuche/ Umkreissuche durch die 
Krankenkassen, deren Versicherte oder beauftragter Dienstleister, beruht ebenfalls auf Grundlage des Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Darüberhinausgehende Angaben 
personenbezogener Daten für die Vertragsarztsuche/ Umkreissuche, z. B. zu Qualifikationen, sind freiwillig und können von teilnehmenden Fachärzten auf 
Orthinform selbst gesteuert und geändert werden. Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung dieser Angaben ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 (1) lit. a DSGVO. Ihre 
Einwilligung hinsichtlich der Veröffentlichung dieser Angaben können Sie jederzeit widerrufen. 

 
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den 
europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der BVOU, die BKK VAG, die 
CONVEMA Versorgungsmanagement GmbH und die Herodikos GmbH oder von ihr beauftragte Dienstleister unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Löschung der 

Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren 
Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. Ihnen steht ein Auskunftsrecht bezüglich der über Sie gespeicherten 
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung zu. Sie können Berichtigung oder Löschung bzw. Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, sofern die Daten sachlich falsch sind oder deren Verarbeitung nicht (mehr) zulässig ist. 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung ist:  
Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie e. V. 
Straße des 17. Juni 106 – 108 
10623 Berlin 
 
Tel.: +49 (0) 30 – 797 444 44 
Fax: +49 (0) 30 – 797 444 45 
E-Mail: vertraege@bvou.net 

Datenschutzbeauftragter: 

Kent Schwirz  

PROTEKTO DATA FUSE GmbH | Wendenstraße 279 | 20537 Hamburg 

Tel: +49 40 360234-700 
Fax +49 40 360234-999 
E-Mail: datenschutzk@protekto.group 

Amtsgericht Hamburg | HRB 159668 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 
insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. 

Datum (TT.MM.JJ) 

      
 

 

ACHTUNG: Änderungen der Stammdaten und/ oder der Teilnahme-/ Abrechnungsvoraussetzungen sind unverzüglich nach Bekanntwerden mitzuteilen. 
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Anlage D5  

Vergütung der CONVEMA Versorgungsmanagement GmbH 

 

Für die Abrechnung der ärztlichen Leistungen gem. diesem Vertrag behält CONVEMA von 

den über sie abrechnenden Ärzten folgende Vergütung ein: 

GOP Leistungsinhalt Abrechnungs-
regeln 

Honorar 

1 Abrechnung des OrthoHeroBKK Vertrags  

Erstellen und Versand der Statistiken gem. 
Anlage B an die Vertragspartner 

Pro 
abgerechneter 
Gebühren-
nummer gemäß 
Anlage D2  

4,2% netto/ 
5,0% brutto 
(gemäß § 12 
UstG, derzeit 
19%) 

vom 
abgerechneten 
Honorar 
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Anlage E2 

Ansprechpartner und maschinelle Abrechnung Ärzte (CONVEMA) 
 

1. Ansprechpartner 

CONVEMA Versorgungsmanagement GmbH: IK 591103482 

Thema Organisations-
Einheit 

Adresse Telefon-
nummer 

E-Mail-
Kontakt 

Abrechnungs-
fragen 

CONVEMA 
Versorgungs-
management 
GmbH 
(IK 591103482) 
 
Servicestelle 
Vertragspartner 
 

Karl-Marx-Allee 90 A 
10243 Berlin 

030  
259 38 61-400 

svp@ 
convema.com 

Rechnungs-
steller 

CONVEMA 
Versorgungs-
management 
GmbH 
(IK 591103529 
 
Servicestelle 
Vertragspartner 
 

Karl-Marx-Allee 90 A 
10243 Berlin 

030  
259 38 61-400 

svp@ 
convema.com 

Zahlungs-
empfänger 

CONVEMA 
Versorgungs-
management 
GmbH 
(IK 591103529 
 
Finanzen 
 

Karl-Marx-Allee 90 A 
10243 Berlin 

030  
259 38 61-111 

finanzen@ 
convema.com 

Daten 
sendende 
Stelle 

CONVEMA 
Versorgungs-
management 
GmbH 
(IK 591103482) 
 
IT 
 

Karl-Marx-Allee 90 A 
10243 Berlin 

030  
259 38 61-152 

technik@ 
convema.com 

 
2. Maschinelle Abrechnung 

 

Die Abrechnung der ärztlichen Leistungen erfolgt u. a. unter Angabe der Vertragsnummer, der 

Gebührennummer, der ICD10-Codes und aller notwendigen Daten elektronisch gemäß § 295 

Abs. 1 SGB V. Das Vertragskennzeichen (Segment IVK) dieses Vertrages lautet 12052400259. 

Die Vertragsnummer entspricht dem Vertragskennzeichen. Eine Einzelabrechnung für jeden 

Versicherten ist sicherzustellen.  
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Im Übrigen wird auf die in der Technischen Anlage (TA) zu den Richtlinien des GKV-

Spitzenverbandes über den Datenaustausch nach § 295 Absatz 1b SGB V-Regelung zu  

§ 140a SGB V beschriebenen Verfahrensweisen verwiesen.  

 
Datenannahmestelle der Betriebskrankenkassen für die Abrechnungsdaten ist die BITMARCK 
Service GmbH. 
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Anlage F2.2 
 

Versicherteninformation zum Datenschutz und zur  
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)  

 (Bei Abrechnung über CONVEMA Versorgungsmanagement GmbH)  

 
Mit dieser Versicherteninformation und den nachstehenden Ausführungen sollen Sie bereits vor Abgabe Ihrer Teilnahme- 
und Einverständniserklärung zur Datenübermittlung über die Datenverarbeitung im Rahmen der Teilnahme am Vertrag zur 
besonderen Versorgung „OrthoHeroBKK“ nach § 140a Sozialgesetzbuch fünf (SGB V) informiert werden. Im Folgenden 
wird diese Datenverarbeitung dargestellt und Sie erhalten zusätzliche Informationen zu Ihren Rechten nach der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO). 
 
Ihre Versicherten- und Gesundheitsdaten sind umfassend gesetzlich geschützt, insbesondere durch Datenschutzgesetze 
auf Bund- und Länderebene und durch besondere Vorschriften des Sozialgesetzbuchs. Darüber hinaus gilt für das Patien-
ten-Arzt-Verhältnis die ärztliche Schweigepflicht, auch für Mitarbeiter in den Arztpraxen und für sonstige berufsmäßig mit-
wirkende Personen. 

 

Welche Ihrer Daten werden zu welchen Zwecken an welche Stelle übermittelt 
 
1. Teilnahmeerklärung und Einverständnis zur Datenverarbeitung 
 
Ihre original unterschriebene Teilnahme- und Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung verbleibt bei dem am Vertrag 
teilnehmenden und von Ihnen gewählten Arzt. Dieser sendet eine Kopie Ihrer Teilnahme- und Einwilligungserklärung zur 
Datenverarbeitung an den Vertragspartner Herodikos GmbH bzw. deren beauftragtes Abrechnungszentrum. Die Herodikos 
GmbH bzw. deren Abrechnungszentrum stellt diese datenschutzgerecht Ihrer Betriebskrankenkasse zur Verfügung. Sie 
erhalten zudem eine Kopie für Ihre Unterlagen. 
 
Für die Durchführung der besonderen Versorgung ist es erforderlich, dass von allen daran Beteiligten unterschiedliche 
Daten von Ihnen verarbeitet werden. Hierbei handelt es sich um personenbezogene Daten (Name, Vorname, Kontaktda-
ten, Geschlecht, Geburtsdatum), versicherungsbezogene Daten (Versichertennummer, Kassenkennzeichen, Versicher-
tenstatus), Teilnahmedaten, Vertragsdaten sowie Gesundheitsdaten (Art der Inanspruchnahme, Behandlungstag, Vergü-
tungsbezeichnungen und ihren Wert, dokumentierte Leistungen und Diagnosen nach der internationalen Kodierung ICD 
10) sowie anonymisierte, aggregierte Daten zu Ihrem Trainings- und Schmerzverlauf und sonstige Fragebögen zum Be-
handlungserfolg. 
 
Die Daten werden zur Erfüllung der Aufgaben nach § 140a Abs. 5 SGB V (Besondere Versorgung) in Verbindung mit  
§ 284 SGB V (Sozialdaten bei den Krankenkassen) erhoben, gespeichert und genutzt.  
 
Die Verarbeitung wird nachfolgend beschrieben und darf nur erfolgen, wenn Sie dazu Ihre Einwilligung erklärt haben. Sie 
sind nicht verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen - die Einwilligungserklärung ist freiwillig. Bitte beach-
ten Sie, dass eine Teilnahme an der besonderen Versorgung nicht möglich ist, falls Sie diese Einwilligung nicht geben 
wollen.  
 
Datenverarbeitung zur Dokumentation medizinischer Daten / Gesundheitsdaten 
Bei der Behandlung erheben die Leistungserbringer einige Daten von Ihnen. Diese Daten gehören zur gängigen medizini-
schen Dokumentation und dienen dazu, die Qualität Ihrer Therapie zu sichern. Alle beteiligten Leistungserbringer können 
sie abrufen und nutzen. Sie unterliegen dabei der beruflichen Schweigepflicht. Manchmal werden dazu die Daten bei einer 
Dokumentationsstelle gespeichert. Dadurch können sich alle Beteiligten gut und schnell untereinander abstimmen. Ihre 
Daten sind geschützt und werden streng vertraulich behandelt. Ihre Betriebskrankenkasse hat keinen Zugriff auf die medi-
zinische Dokumentation oder Ihre medizinischen Befunddaten. 

 
Qualitätssicherung 
Zur Sicherstellung einer dauerhaft hohen Qualität dieses Versorgungsangebots soll es wissenschaftlich bewertet (evalu-
iert) werden. Zu diesem Zweck werden Ihre Behandlungs-, Diagnose-, Abrechnungs- und Verordnungsdaten sowie weitere 
Sozialdaten (z. B. Alter oder Geschlecht) benötigt. Dabei ist sichergestellt, dass diese Daten nur in pseudonymisierter, 
fallbezogener Form weitergeleitet werden, d. h. dass kein Rückschluss auf Ihre Person möglich ist. 
 
Im Rahmen der wissenschaftlichen Bewertung wird ggf. eine Patientenbefragung durchgeführt. Sie werden dazu nur kon-
taktiert, wenn Sie dazu Ihr Einverständnis geben. 
 
2. Abrechnung 
 
Damit der von Ihnen gewählte Arzt eine Vergütung für seine Leistungen erhält, muss von der CONVEMA 
Versorgungsmanagement GmbH (CONVEMA) eine Abrechnung erstellt werden. Hierzu übermittelt Ihr Arzt entsprechend 
der Sozialdatenschutzbestimmungen seine/Ihre Daten auf elektronischem Weg an CONVEMA. Dort werden die Daten auf 
Richtigkeit überprüft. Diese Daten werden anschließend auf elektronischem Weg über eine Kopfstelle (BITMARCK Service 
GmbH) an Ihre Betriebskrankenkasse weitergeleitet. Auf Grundlage dieser Abrechnungsdaten vergütet Ihre 
Betriebskrankenkasse an CONVEMA, die die Vergütung an den von Ihnen gewählten Arzt weiterleitet. Folgende Patienten- 
und Teilnahmeangaben werden hierfür übermittelt: Vorname, Nachname, Geschlecht, Geburtsdatum, Anschrift, 
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Versichertennummer, Versichertenstatus, behandelnder Arzt, Kassenkennzeichen, Unfallkennzeichen, 
Abrechnungsziffern, Behandlungstag, Teilnahmedaten, Gebührennummer, sowie Diagnosen nach ICD 10.  
 
Damit die Herodikos GmbH eine Vergütung für die zur Verfügung gestellte Herodikos App erhält, muss eine Abrechnung 
erstellt werden. Aus den Daten Ihrer Teilnahmeerklärung werden die Abrechnungsdaten erstellt und für die Abrechnung 
durch Herodikos bzw. den beauftragten Abrechnungsdienstleister elektronisch verschlüsselt und über eine Kopfstelle 
(BITMARCK Service GmbH) an Ihre Betriebskrankenkasse weitergeleitet. Auf Grundlage dieser Abrechnungsdaten zahlt 
Ihre Betriebskrankenkasse die Vergütung an die Herodikos GmbH bzw. den beauftragten Abrechnungsdienstleister. 
Folgende Patienten- und Teilnahmeangaben werden für die Abrechnung übermittelt: Vorname, Nachname, Geschlecht, 
Kontaktdaten, Geburtsdatum, Versichertennummer, Kassenkennzeichen, Versichertenstatus, Teilnahmedaten, Art der 
Inanspruchnahme, Behandlungstag, Vergütungsbezeichnungen und ihr Wert, dokumentierte Leistungen, 
Verordnungsdaten und sowie Vertragsdaten. 
 
3. Verarbeitung der Leistungs- und Abrechnungsdaten bei Ihrer Betriebskrankenkasse 
 
Bei Ihrer Betriebskrankenkasse werden Ihre Daten gemäß datenschutzrechtlicher Bestimmungen angenommen und ver-
arbeitet. Der Schutz Ihrer Daten wird insbesondere dadurch gewährleistet, dass nur Mitarbeiter, die auf die Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie zur Wahrung des Sozial- und Datengeheimnisses schriftlich verpflichtet wur-
den, Zugang haben. 
 
4. Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
 
Ihre Versicherten- und Gesundheitsdaten sind umfassend gesetzlich geschützt, insbesondere durch Datenschutzgesetze 
auf Bund- und Länderebene und durch besondere Vorschriften des Sozialgesetzbuchs. Darüber hinaus gilt für das Patien-
ten-Arzt-Verhältnis die ärztliche Schweigepflicht, auch für Mitarbeiter in den Praxen und für sonstige berufsmäßig mitwir-
kende Personen. 
 
Nach Art. 24 DSGVO ist Ihr Arzt/Leistungserbringer verpflichtet, Sie über die Datenverarbeitung im Rahmen dieses Ver-
trages zu informieren. 
 
Information nach Artikel 13 und 14 DSGVO 
 
Sie haben das gesetzliche Recht auf Auskunft zu Ihren Daten (Art. 15 Abs. 1 und 2 DSGVO), auf Löschung (Art. 17) und 
Berichtigung (Art. 16 Satz 1) z.B. falscher Daten und auf Sperrung (Art. 18) sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art 
20 DSGVO) und ein Beschwerderecht (Art. 77 DSGVO).  
 
Der Arzt ist für die Datenverarbeitung in seiner Arztpraxis verantwortlich. Für die Abrechnung im Rahmen dieses Vertrages 
erfolgt die weitere Verarbeitung durch CONVEMA.  
 
Bei Fragen und/oder Beschwerden bezüglich der Abrechnungsdatenverarbeitung können Sie sich an den Datenschutzbe-
auftragten von CONVEMA wenden: 
 
CONVEMA Versorgungsmanagement GmbH 
Karl-Marx-Allee 90 A 
10243 Berlin 

 
Beschwerden gemäß Art. 77 DSGVO über CONVEMA richten Sie bitte an die Datenschutzaufsichtsbehörde: 
 
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Friedrichstr. 219 
10969 Berlin 
Tel.: +49 30 13889-0 
Fax: +49 30 2155050 
E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de 
 
Die Herodikos GmbH ist für die Datenverarbeitung der Herodikos GmbH bzw. in der Herodikos App verantwortlich. Für die 
Teilnahme und Abrechnung im Rahmen dieses Vertrages erfolgt die weitere Verarbeitung durch die Herodikos GmbH bzw. 
das beauftragte Abrechnungszentrum. 
 
Bei Fragen und/oder Beschwerden bezüglich der Teilnahmedaten- und Abrechnungsdatenverarbeitung können Sie sich 
an den Datenschutzbeauftragten der Herodikos GmbH bzw. des beauftragten Abrechnungszentrums wenden: 
 
Herodikos GmbH 

Hans-Schütte-Str. 20 

26316 Varel 

Deutschland 

Tel: +49 (0)4451 859 96 57 

E-Mail: privacy@herodikos.de 

 
Beschwerden gemäß Art. 77 DSGVO über die Herodikos GmbH bzw. das beauftragte Abrechnungszentrum richten Sie an 

die Datenschutzaufsichtsbehörde: 

 

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen 

Prinzenstraße 5 
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30159 Hannover 

E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de 

 
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung sind der Behandlungsvertrag (§ 140a SGB V) sowie Art. 5, 6 und 9 Abs. 2 Buch-

staben a), f) und h) in Verbindung mit Abs. 3 DSGVO und § 295 und § 295a SGB V sowie § 284 SGB V. Sie können sicher 

sein, dass Ihre Daten besonders gut gegen jede zweckwidrige Verwendung geschützt werden. Alle Beteiligten stehen unter 

dem ärztlichen Berufsgeheimnis und/oder unter dem Sozialgeheimnis. 

 
Nach Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungsfristen (u. a. § 304 SGB V i. V. m. § 84 SGB X) werden Ihre Daten datenschutzge-

recht spätestens nach 10 Jahren gelöscht, wenn sie für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nicht mehr benötigt werden. 

 
Die Verarbeitung Ihrer Leistungs- und Abrechnungsdaten bei der Krankenkasse erfolgt nur im gesetzlich begrenzten Umfang. 

 
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten durch Sie ist daher nicht gesetzlich vorgeschrieben. D. h. Sie sind nicht 

dazu verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Das führt jedoch dazu, dass eine Teilnahme an der beson-

deren Versorgung nach § 140a SGB V nicht (mehr) möglich ist. 

 
Beschwerden gemäß Art. 77 DSGVO über Ihre Betriebskrankenkasse richten Sie an die Datenschutzaufsichtsbehörde: 

 
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Graurheindorfer Str. 153 

53117 Bonn 

E-Mail: poststelle@bfdi.bund.de 

 
Sie haben das Recht, eine gegebene Einwilligung in die Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen, ohne das die Rechtmä-

ßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Der Wi-

derruf ist schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift gegenüber der Krankenkasse zu erklären und bedarf keiner Begrün-

dung. Dies führt jedoch dazu, dass eine Teilnahme am Vertrag zur besonderen Versorgung nach § 140a SGB V nicht (mehr) 

möglich ist. 

 

Die Adresse Ihrer Betriebskrankenkasse als verantwortliche Stelle entnehmen Sie bitte dem Anhang 1 zu den Anlagen F2.1 

und F2.2, den Sie in seiner stets aktuellen Form im Internet unter „Link des BVOU auf Orthinform einfügen“ finden. Fragen 

zum Datenschutz richten Sie bitte an die im Anhang 1 genannte Adresse der zuständigen Betriebskrankenkasse, zu Händen 

des Datenschutzbeauftragten. 
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Anhang 1 zur Anlage F2.1 und F2.2 – Adressliste der Betriebskrankenkassen 

 
Sie haben das Recht, eine gegebene Einwilligung in die Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit 

der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Der Widerruf ist schriftlich, 

elektronisch oder zur Niederschrift gegenüber der Krankenkasse zu erklären und bedarf keiner Begründung. Dies führt jedoch dazu, 

dass eine Teilnahme am Vertrag zur besonderen Versorgung nach § 140a SGB V nicht (mehr) möglich ist. 

 

Die Adresse Ihrer Betriebskrankenkasse als verantwortliche Stelle entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle. Fragen zum 
Datenschutz richten Sie bitte an die Adresse der zuständigen Betriebskrankenkasse, zu Händen des Datenschutzbeauftragten: 
 

Name der Betriebskrankenkasse als verant-
wortliche Stelle 

Straße PLZ Ort 

Audi BKK Ferdinand- Braun-Str. 6  85053 Ingolstadt 

BKK 24 Sülbecker Brand 1 31683 Obernkirchen 

BKK Akzo Nobel Bayern Glanzstoffstraße 63785 Obernburg 

BKK B. Braun Aesculap Grüne Str. 1 34212 Melsungen 

BKK BPW Wiehl Ohler Berg 1 51674 Wiehl 

BKK Deutsche Bank AG Königsallee 60c 40212 Düsseldorf 

BKK_DürkoppAdler Stieghorster Str. 66 33605  Bielefeld 

BKK exklusiv Zum Blauen See 7 31275 Lehrte 

BKK EWE Staulinie 16-17 26122 Oldenburg 

BKK Faber-Castell & Partner Bahnhofstraße 45 94209  Regen 

BKK Freudenberg Höhnerweg 2-4 69469 Weinheim 

BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER Winterstr. 49 33649 Bielefeld 

BKK Herkules Jordanstraße 6 34117 Kassel 

BKK Linde Konrad-Adenauer-Ring 33 65187 Wiesbaden 

BKK MAHLE Pragstr. 26-46 70376 Stuttgart 

BKK melitta hmr Marienstr. 122 32425  Minden 

BKK Miele Carl-Miele-Str. 29 33332 Gütersloh 

BKK MTU Hochstraße 40 88045 Friedrichshafen 

BKK PFAFF Pirmasenser Str. 132 67655 Kaiserslautern 

BKK Pfalz Lichtenbergerstr. 16 67059 Ludwigshafen 

BKK Public Thiestr. 15 38226 Salzgitter 

BKK PwC Burgstr. 1-3 34212 Melsungen 

BKK Rieker • RICOSTA • Weisser Gänsäcker 3 78532 Tuttlingen 

BKK Salzgitter Thiestr. 15 38226 Salzgitter 

BKK SBH Löhrstraße 45 78647 Trossingen 

BKK Scheufelen Schöllkopfstr. 65 73230 Kirchheim 

BKK Technoform Weender Landstr. 94-108 37075 Göttingen 

BKK Textilgruppe Hof Fabrikzeile 21 95028 Hof 

BKK VDN Rosenweg 15 58239 Schwerte 

BKK VerbundPlus Zeppelinring 13 88400 Biberach 

BKK Voralb Heller*Index*Leuze Neuffener Str. 54 72622 Nürtingen 

BKK Werra-Meissner Straßburger Straße 5 37269 Eschwege 

BKK Wirtschaft & Finanzen Bahnhofstr. 19 34212 Melsungen 

Anhang 1 zur Anlage 2 und 6 der Änderungsvereinbarung 
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BKK Würth Gartenstr. 11 74653 Künzelsau 

BKK ZF & Partner Am Wöllershof 12 56068  Koblenz 

Bosch BKK Kruppstraße 19 70469  Stuttgart 

Continentale BKK Röntengenstr. 24 22335 Hamburg 

Debeka BKK Im Metternicher Feld 40 56072 Koblenz 

energie-BKK Lange Laube 6 30159 Hannover 

Ernst & Young BKK Rotenburger Str. 16  34212 Melsungen 

Koenig & Bauer BKK Friedrich-Koenig-Str. 4 97080 Würzburg 

Krones BKK Bayerwaldstraße 2L 93073 Neutraubling 

mhplus Krankenkasse Franckstr. 8 71636 Ludwigsburg 

Mobil Krankenkasse Friedenheimer Brücke 29 80639 München 

R+V Betriebskrankenkasse Kreuzberger Ring 21 65205 Wiesbaden 

Salus BKK Züricher Straße 27 81476 München 

TUI BKK Karl-Wiechert-Allee 4 30625 Hannover 

vivida bkk Spittelstraße 50 78056 
Villingen-
Schwenningen 

WMF BKK Fabrikstraße 48 73312  Geislingen 
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Anhang 2 zur Anlage F2.1 – Liste der zuständigen KV  
 

Bei Fragen und/oder Beschwerden bezüglich der Abrechnungsdatenverarbeitung können Sie sich an den Datenschutzbeauftrag-
ten der jeweils zuständigen KV wenden. 
 
Die Adresse der zuständigen KV als verantwortliche Stelle entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle. Fragen zum Datenschutz 
richten Sie bitte an die Adresse der zuständigen KV, zu Händen des Datenschutzbeauftragten: 
 

Name der KV als verantwortliche Stelle Straße PLZ Ort 

Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg Albstadtweg 11 70567 Stuttgart 

Kassenärztliche Vereinigung Bayerns Elsenheimerstr. 39 80687 München 

Kassenärztliche Vereinigung Berlin  Masurenallee 6A 14057  
Berlin 
 

Kassenärztliche Vereinigung Hamburg  Humboldtstraße 56 22083  Hamburg 

Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein Tersteegenstr. 9 40474 Düsseldorf 

Kassenärztliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern Neumühler Str. 22 19057 Schwerin 

Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe Robert-Schimrigk-Str. 4-6 44141 Dortmund 

 
 
Beschwerden gemäß Art. 77 DSGVO über die zuständigen Kassenärztlichen Vereinigungen richten Sie bitte an die jeweils 
zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde des Landes: 
 

Datenschutzbeauftragte Straße PLZ Ort 

Landesbeauftragte für Datenschutz und die Informationsfreiheit  
Baden-Württemberg  

Lautenschlagerst. 20 70173 Stuttgart 

Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz Wagmüllerstraße 18 80538 München 

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit   Friedrichstr. 219 10969 10969 Berlin 

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfrei-
heit der Freien und Hansestadt Hamburg 

Ludwig-Erhard-Str 22, 
7. OG 

20459 Hamburg 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit  
Mecklenburg-Vorpommern 

Lennéstraße 1 19053 Schwerin 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit  
Nordrhein-Westfalen 

Kavalleriestr. 2-4 40213 Düsseldorf 

 

 

Anhang 2 zur Anlage 2 der Änderungsvereinbarung 


